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Lehrvertragsservice 
Wirtschaftskammer xxxxxxx 
xxxxxx Straße xxx, xxxxx   xxxxxx 
T xx--xxxxxx-xxx 
E lehrvertrag@wkxxx.at 
W www.lehrvertrag.at 

gem. § 12 Berufsausbildungsgesetz 

Nr. XXX, _________  

für die Ausbildung im Lehrberuf 

______________________________________________ 

Dauer der Lehrzeit lauf Lehrberufsliste:  ____ Jahre 

Lehrberechtigte/r: 

Die Ausbildung erfolgt gemäß der Gewerbeberechtigung, die der nachstehenden Sparte zu-
geordnet ist: 

Mitglieds-Nummer: 

In der Betriebsstätte: 

Anzahl der Fachkräfte:  

Mit der Ausbildung betraut: 

Ausbildungsleiter: 

DA Trainee: 

Geboren am: 

SV-Nummer: 

Ausbildungsvertrag Duale Akademie 
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Wohnhaft in: 

Lehrzeit: (Anrechnung) 

Tatsächliche Lehrzeit: 

Schulbildung: 

Vorbildung: 

Der DA Trainee ist zum Besuch der Berufsschule lt. DA-Lehrplan verpflichtet. 

Der DA Trainee ist mit der Aufnahme in ein, für die SchülerInnen der Berufsschule bestimmtes 
SchülerInnenheim einverstanden, wenn der DA Trainee die Berufsschulpflicht nur auf diese 
Weise erfüllen kann. 

Für die Endigung und vorzeitige Auflösung des Ausbildungsverhältnisses gelten §14 und § 15, 
§15a Berufsausbildungsgesetz. 

Die Ausbildung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit.  

Ist das Lehrlingseinkommen nicht durch Kollektivvertrag oder durch Beschluss des Bundeseini-
gungsamtes geregelt, wird folgendes vereinbart: 

Lehrlingseinkommen 1. Lehrjahr:  

Mitarbeitervorsorgekasse: 

 

 

Der DA Trainee erklärt sich im Rahmen der betrieblichen Ausbildung bereit, auf Wunsch des 
Lehrberechtigten auch an Praxistests, Zwischenprüfungen und/oder Lehrlings- bzw. Berufs-
wettbewerben teilzunehmen. 

Zusätzliche Ausbildungsstandorte: 

Auflagen: 

Sonstige Vereinbarungen: 
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Die sich aufgrund der Ausbildung im Rahmen des Modells Duale Akademie ergebenden Zu-
satzvereinbarungen gemäß § 12 Abs. 5 Berufsausbildungsgesetz sind im Anhang, der diesem 
Ausbildungsvertrag angeschlossen ist, zusammengefasst. Dieser Anhang stellt einen integrie-
renden Bestandteil des Ausbildungsvertrages dar. 

Eine vorzeitige Ablegung der Lehrabschlussprüfung ist unter den im Berufsausbildungsgesetz 
vorgesehenen Voraussetzungen möglich.  

 _______________________________   _______________________________  

Unterschrift Ausbildungsbetrieb Unterschrift Trainee 

Datum:  _________________________  

QR-Code Die für den jeweiligen Lehrberuf gültigen Ausbildungsvorschriften und die  
Prüfungsordnung sind unter www.lehrvertrag.at abrufbar. 

QR-Code Die Richtlinie Duale Akademie ist unter www.dualeakademie.at abrufbar. 

Anhang: Zusatzvereinbarungen Duale Akademie nach § 12 Abs. 5 BAG 

  

file:///C:%5CUsers%5Cspiessb%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C9V61OZDI%5Cwww.lehrvertrag.at
file:///C:%5CUsers%5Cspiessb%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C9V61OZDI%5Cwww.dualeakademie.at
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Anhang zum Ausbildungsvertrag Duale Akademie 

über zusätzliche Vereinbarungen nach § 12 Abs. 5 BAG 

zwischen 

DA Ausbildungsbetrieb _________________________________________________________  

und 

DA Trainee __________________________________________________________________  

Dem Ausbildungsvertrag liegt das Konzept Duale Akademie zugrunde. 

Der Ausbildungsbetrieb bzw. der/die mit der Ausbildung betraute Ausbilder/in oder sonstige 
Personen nehmen schon bei der Vermittlung der im Berufsbild für den Lehrberuf vorgesehe-
nen Inhalte auf die in der Richtlinie Duale Akademie (www.dualeakademie.at) enthaltene Aus-
bildungsziele Bedacht. Über die für den Erwerb eines Lehrabschlusses gerichteten gesetzli-
chen Berufsbildinhalte hinaus umfasst die Duale Akademie folgende Ausbildungsteile: 

• Erweiterung/Vertiefung der fachlichen Ausbildung  

• Zusätzlicher Erwerb von Zukunftskompetenzen 
• Absolvierung eines Auslandspraktikums 
• Zukunftsprojekt zur Verzahnung von fachlicher Ausbildung und Zukunftskompetenzen 

Pflichten des DA Trainees 

Der DA Trainee hat sich zu bemühen, die Kenntnisse, Fertigkeiten und beruflichen Erfahrun-
gen zu erwerben, die zur Erreichung der DA Ausbildungsziele erforderlich sind. 

In diesem Sinne ist der DA Trainee insbesondere verpflichtet, 

• die Lehrabschlussprüfung für den vereinbarten Lehrberuf zu absolvieren, 
• an den vorgesehenen fachvertiefenden Schulungen teilzunehmen und die damit verbun-

denen Aufgaben zu absolvieren, 

• alle Kurse zum Erwerb der Zukunftskompetenzen zu besuchen und die Abschlussprüfun-
gen in den nachstehenden Bereichen bzw. für die nachstehenden Zertifikate abzulegen 
– Prüfung Projektmanagement 
– ECDL Standard 
– Cambridge Business English Certificate 

• jede Verhinderung an der Teilnahme an Schulungen und Kursen unverzüglich mitzuteilen 
und durch einen entsprechenden Nachweis zu belegen, im Falle der Verhinderung am 

file:///C:%5CUsers%5Cspiessb%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C9V61OZDI%5Cwww.dualeakademie.at
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Kursbesuch unverzüglich den Bildungsträger (es gelten die Stornoregelungen der AGB des 
Bildungsträgers) sowie den DA Ausbildungsbetrieb zu verständigen, 

• ein DA Zukunftsprojekt (formale Anlagen laut DA Richtlinie) zu verfassen, 

• ein mindestens einwöchiges Auslandspraktikum (in Absprache mit dem DA Ausbildungs-
betrieb und mit Vor- und Nachbereitung laut DA Richtlinie) zu absolvieren, 

Pflichten des DA Ausbildungsbetriebes 

Der DA Ausbildungsbetrieb hat dem DA Trainee Kenntnisse, Fertigkeiten und berufliche Erfah-
rungen zu vermitteln, die der Erreichung der DA Ausbildungsziele dienen. Der Ablauf der Aus-
bildung ist so zu gestalten, dass sowohl die inhaltlichen als auch die zeitlichen Vorgaben einge-
halten werden können. Dies setzt eine dem Wissens- und Ausbildungsstand des DA Trainees 
entsprechende Strukturierung der zugewiesenen Tätigkeiten und Projekte voraus. Tätigkeiten, 
die mit den Ausbildungszielen der DA nicht vereinbar oder dem Ausbildungsstand nicht ange-
messen sind, dürfen nicht angeordnet werden. 

Der DA Ausbildungsbetrieb ist dementsprechend insbesondere verpflichtet, 

• den DA Trainee für den Besuch der Kurse zum Erwerb der Zukunftskompetenzen und der 
damit verbundenen Abschlussprüfungen freizustellen. Wird ein Prüfungstermin außerhalb 
der Arbeitszeit angeboten, ist dieser jedenfalls zu wählen. Dies gilt auch für das Nachho-
len von Kursen zum Erwerb der Zukunftskompetenzen, die wegen unentschuldigten Fern-
bleibens versäumt wurden, sowie im Falle einer Prüfungswiederholung, 

• die Kosten (einschließlich Fahrt und Unterbringung) für den Besuch der Kurse zum Erwerb 
der Zukunftskompetenzen einschließlich eines Prüfungsantritts pro Zertifikat in voller 
Höhe zu übernehmen. Kosten einer allfälligen Prüfungswiederholung oder eines erstmali-
gen Prüfungsantritts nach unentschuldigtem Fernbleiben beim ersten Termin sind vom DA 
Trainee zu tragen, 

• dem DA Trainee ein mindestens einwöchiges Praktikum in einem ausländischen Betrieb, 
allenfalls in einer ausländischen Bildungseinrichtung, zu ermöglichen, 

• die notwendigen Kosten dieses Auslandspraktikums (Reise- und Aufenthaltskosten) abzü-
glich von Förderungen, um die sich der DA Trainee selbst bemühen muss, zu übernehmen, 

• den DA Trainee vor allem in Bereichen, Abteilungen und Tätigkeitsfeldern einzusetzen, die 
dem zunehmenden Wissensstand Rechnung tragen (dynamisches Tätigkeitsbild) und dem 
DA Trainee tunlichst Tätigkeiten zu übertragen, die es ihm ermöglichen, das Qualifikati-
onsziel der DA zu erreichen. 

• Der DA Ausbildungsbetrieb hat eine personelle Kapazität, eine Mentorin bzw. einen Men-
tor im DA Ausbildungsbetrieb zu nominieren (gemäß den Anforderungen laut DA Richtli-
nie), die/der dem DA Trainee bei der Tätigkeit im DA Ausbildungsbetrieb - insbesondere 
bei der Erstellung des Zukunftsprojektes - unterstützt. Die Mentorin bzw. der Mentor ist 
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der Lehrlingsstelle spätestens zum Zeitpunkt der Anmeldung des DA Ausbildungsvertrages 
bekannt zu geben. 

Datenschutz DA Trainee 

Der DA Trainee erklärt sich einverstanden, dass sämtliche mit der Leistungs- und 
sonstigen Beurteilung ihrer/seiner Tätigkeit zusammenhängenden Daten (auch auto-
mationsunterstützt) von der Lehrlingsstelle an die genannten Ansprechpartner/in im 
DA Ausbildungsbetrieb übermittelt werden dürfen. Die weiteren Ausbildungs- und 
Kooperationspartner/innen, dürfen während der Dauer des DA Traineeprogrammes, 
die Lehrlingsstelle über die Erfolgsnachweise informieren. 

Der DA Trainee stimmt weiters zu, dass die Lehrlingsstelle nach Beendigung des DA 
Traineeprogrammes bis auf Widerruf mit dem DA Trainee, für Informations- und Eva-
luierungszwecke, Kontakt aufnehmen darf.  

Dieser, zusätzlich zur Vereinbarung nach § 12 Abs. 5 BAG enthaltene Anhang stellt einen integ-
rierenden Bestandteil des Ausbildungsvertrags von __________________________________ , 
mit der Ausbildungsvertrags Nr. ______________________________________________ dar. 

Eine Kopie wird der Lehrlingsstelle übermittelt. 

 ________________ , am  ____________________  

 

 _______________________________   _______________________________  

Unterschrift DA Trainee Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung 
 DA Ausbildungsbetrieb 
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